Zeitschrift: ASMZ : Sicherheit Schweiz : Allgemeine schweizerische
Militarzeitschrift

Herausgeber: Schweizerische Offiziersgesellschaft
Band: 140 (1974)

Heft: 11

Vorwort: Militarjustiz - ja oder nein?

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich fur deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veroffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanalen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En regle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
gu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 09.12.2025

ETH-Bibliothek Zurich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en

Militirjustiz — ja oder nein?

Zahlreiche parlamentarische und auBerparlamentarische
Vorst6Be der letzten Jahre, darunter die Ablehnung der
Militarjustiz durch die Sozialdemokratische Partei der
Schweiz und die Erwdgung einer Volksinitiative zur Ab-

schaffung der Militdrgerichte in Friedenszeiten durch die

Schweizerische Journalistenunion, haben eine Uberpriifung
der Sachlage durch eine Expertenkommission bewirkt, deren
Arbeit vor kurzem abgeschlossen worden ist. Angesichts der
wehrpsychologischen und wehrpolitischen Bedeutung dieses
Themas schien es gegeben, unseren Lesern einen ausfiihr-
lichen Sachstandsbericht zu unterbreiten. Der ranghdochste
Justizoffizier unserer Armee, Oberstbrigadier E. Lohner, legt
nachfolgend eine umfassende Stellungnahme zur Militérjustiz
vor und orientiert iiber die Antriage der Expertenkommission.
Unserer Praxis getreu, moglichst alle Aspekte eines umstrit-
tenen Themas zu erfassen und zur Darstellung zu bringen,
lassen wir den Ausfithrungen des Oberauditors diejenigen
eines Gegners der Militarjustiz folgen. Die Gegenposition
vertritt Dr. Hj. Braunschweig, der Prisident des Schweizeri-
schen Friedensrates. Beiden Herren mochten wir angelegent-
lich dafiir danken, daB sie sich auf unsere Anfrage hin spontan
zur Mitarbeit bereit erklart haben. Die Beitrage sind so um-
fangreich ausgefallen, daf3 sie den Rahmen eines laufenden
Heftes unserer Zeitschrift gesprengt hatten. Wir haben uns
deshalb im Einvernehmen mit den Autoren um die fiir die
ASMZ zwar kostspieligere, doch zweifelsohne sachdienlichere
Losung in Gestalt eines Beiheftes bemiiht und freuen uns,
dieses den Lesern der ausklingenden «alten» ASMZ hiermit
als zusitzliche Leistung vorlegen zu konnen. Zu danken
haben wir auch dem Eidgendssischen Militirdepartement,
das einen Teil der Druckkosten iibernommen hat, um durch
Herausgabe dieses Beiheftes die offene Diskussion iiber die
Muilitarjustiz zu fordern. Die Form des selbstdndigen Beiheftes
sollte die praktische Arbeit in militarischen — vielleicht auch
zivilen — Schulen und Kursen erleichtern und die kontra-
diktorische Gestaltung einer sachlichen Meinungsbildung

dienlich sein.
*

Wer sich in dieser Sache um Kliarung bemiiht, muB sich vor
emotionalen Affekten hiiten. Solche spielen in der 6ffentlichen
Diskussion eine verwirrende Rolle — und zwar auf beiden
Seiten, wie es scheint.

Von der einen Seite wird immer wieder das Dienstverwei-
gererproblem mit ins Spiel gebracht und zur Stimmungs-
mache gegen die Militirjustiz miBbraucht. Die Erfahrung
lehrt, daB sich aus Dienstverweigererprozessen allerlei Kapital
schlagen laft. In den beiden nachfolgenden Artikeln wird
denn auch der Dienstverweigererfrage — unseres Erachtens zu
Unrecht — breiter Raum gewahrt. Solange kein Zivildienst
beziehungsweise keine allgemeine Dienstpflicht besteht, miis-
sen Dienstverweigerer verurteilt werden, weil sie sich gegen
die giiltigen Gesetze vergehen. Dariiber haben keine Militar-
gerichte zu befinden. Wem kdme in den Sinn, die Abschaffung
der biirgerlichen Gerichte zu fordern, weil er die biirgerlichen
Gesetze als revisionsbediirftig empfindet ?
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Aber auch die andere Seite ist von emotionalen Reflexen
nicht frei. Gewil3 sind an der Kampagne gegen die Militar-
justiz auch Kreise beteiligt, die bei jedem Kesseltreiben gegen
unsere Armee anzutreffen sind. Fiir diese Leute hat — bei Lichte
betrachtet — die Abschaffung der Militarjustiz mit der recht-
lichen Besserstellung des Soldaten ebenso wenig zu tun wie
die Einfithrung des Zivildienstes mit der Respektierung von
Glauben und Gewissen, sondern geht es allein um Schadi-
gung und Schwichung der Armee. Daraus aber zu schlieB3en,
daB Kritik an der Militdrjustiz antimilitirischer Agitation
gleichzusetzen und deshalb in Bausch und Bogen zu ver-
werfen sei, wire kurzsichtig und tatsdchlich schidlich fiir
unsere Armee.

Bekanntlich hat der Parteitag 1974 der Sozialdemokrati-
schen Partei der Schweiz, die sich nach wie vor positiv zur
bewaffneten Landesverteidigung stellt, sich fiir die Aufhebung
der Militarjustiz ausgesprochen:

«IV. Die Militirjustiz paBt nicht mehr zu den Einrichtungen
eines modernen demokratischen Staates. Diese Sondergerichts-
barkeit widerspricht dem schweizerischen Grundsatz der allge-
meinen Wehrpflicht, nach welchem jeder Biirger auch Soldat
ist. Die Militdrjustiz wird sich angesichts der Bestrebungen
zum Aufbau einer richtig verstandenen Gesamtverteidigung
vollends iiberleben.

Die Wahlart der Militdrgerichte ist undemokratisch, und die
Abhingigkeit der militirischen Untersuchungs- und Anklage-
organe von den richterlichen Instanzen steht im Gegensatz zu
rechtsstaatlichem Denken.

13. Der Parteitag fordert deshalb die Abschaffung der Mili-
tirjustiz. Fiir die Untersuchung und fiir die Beurteilung der im
Zusammenhang mit der Erfiillung der militirischen Dienst-
pflicht begangenen Delikte sind die ordentlichen zivilen Ge-
richte zustindig. Gegen die Urteile kantonaler Gerichte ist die
Nichtigkeitsbeschwerde an das Bundesgericht zulissig.

V. Der Parteitag wiederholt die Forderung nach einer Ge-
samtrevision des Militirstrafgesetzbuches und der Militérstraf-
gerichtsordnung. » (Beschlufiprotokoll, Auszug zum Geschiift 16,
Innere Fiihrung der Armee, des Parteitages der SP Schweiz
vom 25./26. Mai 1974 in Luzern, herausgegeben vom Zentral-
sekretariat der SP Schweiz, S. 70.)

Eine ausfiihrlichere Begriindung findet sich im Anhang
unter dem Titel «Reform der Militarjustiz». Auf deren
Wiedergabe glauben wir verzichten zu diirfen, da alle maB-
gebenden Argumente im gegen die Militdrjustiz gerichteten
Artikel dieses Heftes zur Darstellung gelangen.

Nicht ganz ohne Interesse diirfte in diesem Zusammenhang
der Hinweis auf die Denkweise in den Oststaaten sein, dort
also, woher mindestens ein Teil der Hei3sporne des Luzerner
Parteitages sein ideologisches Riistzeug bezieht. In der «Ar-
meerundschau» &uBlert sich der Militdroberstaatsanwalt der
DDR, Generalmajor Leibner, auf Leserbriefe zur Militir-
justiz folgendermafBen:

«Wir haben eine sozialistische Armee. Vorgesetzte und Un-
terstellte haben dieselben Klasseninteressen. Es gibt bindende



Vorschriften und Befehle, die von der iiberwiegenden Mehrheit
der Angehorigen der Nationalen Volksarmee (NVA) gewissen-
haft und diszipliniert erfiillt werden.

Wozu braucht man dann noch Militiirjustizorgane ?

Weil trotz allem bei einzelnen jungen Soldaten manchmal —
durch Fehler in der bisherigen Erziehung und durch andere
schidliche Einfliisse — noch veraltete Denk- und Lebensgewohn-
heiten wirken, zum Beispiel falsche Einstellung zum Eigentum,
iibermiiBiger Alkoholgenull oder die mangelnde innere Bereit-
schaft, sich einer notwendigen sozialistischen Disziplin zu fiigen.
Manche junge Leute vergessen auch zeitweilig, wie schwer ihre
Eltern und wir alle arbeiten mufliten, um das Lebensniveau von
heute zu erreichen, und wie notwendig es geschiitzt werden
mub» (vergleiche ASMZ Nr. 10/1974, S. 540f.).

*

Kehren wir von diesem Balanceakt auf dem hohen Seil der
Dialektik auf den Boden der Realititen zuriick, auf welchem
jede Armee letzten Endes sich bewihren muf3. Nicht weniges,
was gegenwirtig unter dem Schlagwort der « Demokratisie-
rung der Armee» gefordert wird, miiite nach aller histori-
schen Erfahrung zur Schwichung dieser Armee fiihren, weil
es elementaren Erfordernissen des Militdrischen, insbeson-
dere richtig verstandener Disziplin, zuwiderlauft. Ho6chst
lesenswert ist in diesem Zusammenhang der Beitrag Gerhard
Jakobs, eines Mitgliedes der Militiéirkommission der SP, zur
Armeediskussion, etwa unter dem Titel «Keine zu weit
gehende Demokratisierung» (zum Beispiel «Basler Nach-
richten» Nr. 195, 22. August 1974). Der Verfasser, der fiir eine
Verbesserung des Beschwerderechtes und die Einfithrung eines
Ombudsmanns fiir die Armee kampft (vergleiche Gerhard H.
Jakob, «Die rechtsstaatliche Stellung des schweizerischen
Wehrmannes». Rechtsvergleichende Betrachtungen,insbeson-
dere im Hinblick auf die Einsetzung eines Wehrbeauftragten,
in: Schweizerisches Zentralblatt fiir Staats- und Gemeinde-
verwaltung Nr.1/1974, S.12ff.), sagt in realistischer Wiir-
digung der militarischen Notwendigkeiten kein Wort von
der Abschaffung der Militarjustiz.

Die Forderung nach Aufhebung der Militarjustiz erscheint
demnach als eine unmaBige Forderung. Das heif3t nicht, dal
die Militarjustiz in ihrer gegenwartigen Gestalt, selbst unter
Beriicksichtigung der Ergebnisse der Expertenkommission,
iber alle Zweifel erhaben wire. In dieser Zeitschrift hat
vor kurzem Oberst i Gst Edmund Wehrli Kritik an der Mili-
tarjustiz geiibt und dabei auf folgende problematischen
Punkte hingewiesen:

1. Die Militirjustiz wire im Kriegsfall ein untaugliches In-
strument, weil die sechs Richter erst aus ihren Einheiten heraus-
gezogen werden miifiten.

2. Die Militidrgerichte sind nicht unabhiingig von der Straf-
verfolgung; Grofrichter und Militirkassationsrichter sollten
deshalb nicht aus dem Korps der Justizoffiziere rekrutiert wer-
den.

3. Alle nichtmilitidrischen Verbrechen und Vergehen sollten
nach dem biirgerlichen Strafgesetzbuch beurteilt werden.

4. Gegenwiirtig ist die Anklagebehorde bevorzugt, was eines
modernen Rechtsstaates unwiirdig ist.

S. Die Rechtsmittel sollten ausgebaut werden. Die Einfiih-
rung einer Berufungsinstanz ist wiinschenswert (vergleiche
Edmund Webhrli, «Zur Reorganisation der Militérjustiz»,
ASMZ Nr.1/1973, S.14.)

Wir sind in der Diskussion auf kein zwingendes Argument
fiir die Aufhebung der Militarjustiz gestoBen. Die Abschaf-
fung der Militarjustiz kann niemand wiinschen, dem an einer
innerlich gefestigten Armee gelegen ist. Wohl aber wird er
nach Mitteln und Wegen suchen, die Rechtsstellung des
Wehrmanns standig zu verbessern und ihn durch rechtsstaat-
liche Sicherungen vor MachtmiB3brauch zu schiitzen, ohne daf3
durch Eingriffe in die Hierarchie Disziplin und Autoritit in
Frage gestellt werden diirfen. Dies ist die einzig richtige For-
mel, damit sich der «Biirger im Wehrkleid » nach den moder-
nen Entwicklungstendenzen in Staat und Gesellschaft in mili-
tarisch tauglicher Weise verwirklichen kann. Sbr

il

i
-
V4



	Militärjustiz - ja oder nein?

